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SILKE RUTH LASKOWSKI

Paritätisches Wahlrecht – warum?

1.	 Endlich halbe-halbe

„Endlich halbe-halbe! Frauen haben ein selbstverständliches Anrecht auf Teilhabe an 
politischer und wirtschaftlicher Macht. Erst wenn das Ziel erreicht ist, sind wir in 
Deutschland in guter Verfassung“, so Prof. Dr. jur. Jutta Limbach, erste und bislang 
einzige Präsidentin des Bundesverfassungsgerichts 2014 im Bundesjustizminis-
terium.1 In „guter Verfassung“ sind wir in Deutschland nicht. Ganz im Gegen-
teil. Denn mit der Teilhabe von Frauen an der „politischen Macht“ ist es nicht 
weit her. Dies zeigt sich vor allem an dem geringen Anteil der Parlamentarierin-
nen im Deutschen Bundestag und in den Länderparlamenten. Nach der Bun-
destagswahl 2017 waren nur 30,7 % der Abgeordneten Frauen – so wenig wie 
seit 20 Jahren nicht mehr.2 Nicht anders sieht es in den 16 Landtagen aus, im 
Durchschnitt sind nur 30,5 % der Abgeordneten Frauen – der Trend ist rückläu-
fig.3 Im Landtag von Rheinland-Pfalz sind es nach der Wahl am 14.3.2021 nur 
noch 31,7 %, zuvor waren es 33,6 %.4

Daher wird in Deutschland über paritätische Wahlgesetze diskutiert, die be-
reits in zehn Mitgliedstaaten der EU in unterschiedlicher Form bestehen. Als 
Vorbild gilt das französische Wahlrecht.5 Es schreibt den Parteien bereits seit 
20 Jahren vor, ebenso viele Frauen wie Männer auf den Wahlvorschlagslisten und 
in den Wahlkreisen zu nominieren, damit das hälftig aus Frauen und Männern 
bestehende französische Volk ebenso viele Frauen wie Männer in die Parlamen-
te wählen kann. In Brandenburg und in Thüringen wurden 2019 für die Land-
tagswahlen paritätische Wahlgesetze beschlossen. Sie beschränkten sich auf 
Wahlvorschlagslisten und schrieben Parteien eine gleichmäßige, alternierende 

1	 Vgl. DJB 2016, danach fiel das Zitat im BMJ am 27.11.2014; s. auch Limbach, 2016, 91.
2	 Stemmer 2017, 74, 75, 95.
3	 Vgl. Lukoschat/Schweers 2020, 10.
4	 Landtag Rheinland-Pfalz 2021; Der Landeswahlleiter Rheinland-Pfalz 2021, 12, 13.
5	 Dazu Descôtes, S. 208 ff. in diesem Buch.
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180 Silke Ruth Laskowski

Listung von Frauen und Männern vor. Dagegen klagten u. a. die NPD und die 
AfD. Die Landesverfassungsgerichte in Weimar und Potsdam stellten am 15. Ju-
li 20206 und am 23.  Oktober 20207 die Landesverfassungswidrigkeit und 
Nichtigkeit der Regelungen fest. Sie sahen allerhand Verstöße gegen Wahl-
rechtsgrundsätze (Art. 38 Abs. 1 GG) und Demokratie (Art. 20 Abs. 1, Abs. 2 
GG) sowie die Rechte der Parteien (Art. 21 Abs. 1 GG). Die Gleichberechti-
gung von Frauen und Männern (Art. 3 Abs. 2 GG), die im Rahmen der Recht-
fertigung geprüft wurde, spielte keine echte Rolle – sie wurde zu einem verfas-
sungsrechtlichen Leichtgewicht. Nach der Mehrheitsentscheidung von Weimar 
(6:3) findet das Gleichberechtigungsgrundrecht und -gebot in Art. 3 Abs. 2 GG 
in Thüringen aus rechtshistorischen Gründen, die an den subjektiven Willen des 
historischen Landesverfassungsgebers von 1993 anknüpfen, erst gar keine An-
wendung; anders die beiden lesenswerten Sondervoten, die das Paritätsgesetz für 
verfassungskonform erachten.8 Glaubt man der Potsdamer Entscheidung, ist es 
für die parlamentarische Demokratie in Brandenburg völlig irrelevant, ob über-
haupt eine Frau im Landtag sitzt. Ebenso viele Parlamentarierinnen wie Parla-
mentarier scheinen geradezu schädlich für die Demokratie, da das Gericht die 
Gleichberechtigung von Frauen und Männern als „wahlrechtsfremden Zweck“ 
betrachtet.9 Das ist er nicht – dies ergibt sich schon aus den historischen Ma-
terialien (s. u. 4.), im Übrigen aus der Rechtsprechung des BVerfG.10 Gegen bei-
de Entscheidungen wurden Verfassungsbeschwerden beim BVerfG in Karlsru-
he erhoben (2 BvR 1470/20 – Thüringen; 2 BvR 2074/20 – Brandenburg). Ge-
rügt werden Verstöße gegen das GG; im Kern geht es um Gleichberechtigung 
und Demokratie. Am 15. Dezember 2020 hat sich das BVerfG im Rahmen ei-

6	 ThürVerfGH, Urteil vom 15.7.2020 – VerfGH 2/20 –, juris – AfD; ablehnend Gersdorf 
2020, 779 ff.; Klafki 2020, 856 ff.; Hohmann-Dennhardt 2020b; Hohmann-Dennhardt 
2020a; Süssmuth/u. a. 2020; Meyer 2019, 1234 ff.

7	 BbgVfG, Urteil vom 23.10.2020 – VfGBbg 9/19 –, juris – NPD; BbgVfG, Urteil vom 
23.10.2020 – VfGBbg 55/19 –, juris – AfD. Zur Kritik s. o. in Fn. 6.

8	 ThürVerfGH, Urteil vom 15.7.2020 – VerfGH 2/20 –, juris Rn. 111 ff., 132 ff. – AfD; Son-
dervotum Heßelmann, Rn. 144 ff.; Sondervotum Licht/Petermann, Rn. 174 ff.

9	 BbgVfG, Urteil vom 23.10.2020 – VfGBbg 9/19 –, juris Rn. 128 – NPD; BbgVfG, 
Urteil vom 23.10.2020 – VfGBbg 55/19 –, juris Rn. 202 („Staatszielbestimmung“), 228 
(„Demokratie“) – AfD.

10	 Vgl. BVerfGE 85, 191, 207 – Art. 3 Abs. 2 S. 1 GG, Nachtarbeitsverbot (1992); 89, 276 ff.; 
91, 109; grdl. bereits BVerfGE 3, 225 ff.
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ner als unzulässig verworfenen Wahlprüfbeschwerde (2 BvC 46/19) gegen die 
Bundestagswahl 2017 („Unterrepräsentation von Frauen“) erstmals zu paritäti-
schen Wahlgesetzen geäußert – jedoch offen gelassen, ob sie grundgesetzkon-
form sind. Ebenfalls offen blieb, ob der Gesetzgeber möglicherweise von Verfas-
sungs wegen verpflichtet ist, das Wahlvorschlagsrecht der politischen Parteien 
paritätisch auszugestalten. Die Entscheidungen der Verfassungsgerichte in Thü-
ringen und Brandenburg nahm das BVerfG zur Kenntnis, es bestätigte sie aber 
nicht.11 Eine Wahlprüfbeschwerde gegen die Bundestagswahl 2021 zur Klärung 
der offenen Fragen ist bereits absehbar.

Im Folgenden wird dargelegt, dass paritätische Wahlgesetze mit dem 
Grundgesetz in Einklang stehen und zudem geboten sind. Das Grundgesetz gibt 
den verfassungsrechtlichen Maßstab vor – auch in den Bundesländern. Denn das 
Grundgesetz einschließlich der dort verankerten Grundrechte bindet Gesetzge-
bung, Verwaltung und Gerichte in Bund und Ländern unmittelbar, Art.  20 
Abs. 3 GG, Art. 1 Abs. 3 GG – für Art. 3 Abs. 2 S. 1 GG „Männer und Frau-
en sind gleichberechtigt“ hat das BVerfG 1953 die unmittelbare Geltung aus-
drücklich geklärt.12 Das GG gilt seit 31 Jahren auch in Thüringen und Branden-
burg.

2.	 Volk, Frauen und Parlamentarismus – ein Rückblick

Die historische Entwicklung des Parlamentarismus zeigt, dass sich dieser bis 
Anfang des 20. Jahrhunderts ausschließlich auf (freie) Männer bezog. In der ju-
ristischen Literatur bleibt dies meist unerwähnt. Als „erstes gesamtdeutsches 
Parlament“ gilt tatsächlich die Nationalversammlung von 1848 – der Umstand, 
dass sich unter den 809 Abgeordneten keine Frau befand, findet keine Erwäh-
nung. Dass auch die Abgeordneten als „Vertreter des ganzen Volkes“ im Sinne 
der Verfassung des Norddeutschen Bundes von 1867 und der Reichsverfassung 
von 1871 ausschließlich Männer waren – ebenso das wahlberechtigte und inso-
fern repräsentierte „Volk“, ausschließlich Männer –, bleibt ebenfalls unerwähnt.13 

11	 Zur rechtlichen Einordnung des BVerfG-Beschlusses vom 15.12.2020 vgl. Hohmann-
Dennhardt 2021, 1 ff.; Laskowski 2021, 1 ff.

12	 BVerfGE 3, 225 ff.
13	 Vgl. Morlok, in: Dreier, GG Bd. II, 2. Aufl. 2006, Art. 38 Rn. 5 ff., 8 ff.
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182 Silke Ruth Laskowski

Dies zeigt, der Blick auf „das Volk“ in der rechtlichen Literatur war und ist im-
mer noch ein männlicher – es fällt gar nicht auf, wenn die Frauen fehlen. Erst in 
neueren Werken wird dieser Blick langsam korrigiert,14 jedoch ohne daraus die 
notwendigen Konsequenzen für das Demokratieverständnis abzuleiten, das „ge-
sellschaftlich situiert“ zu verstehen ist.15 Es wird ausgeblendet, dass die moder-
ne liberale Demokratie im Verlauf der Revolutionen des 18. Jahrhunderts ent-
stand, die die politische Gleichheit allein auf männliche Bürger bezog und nur 
für diese durchsetzte, nicht jedoch für die Bürgerinnen. Das prominenteste Bei-
spiel ist die Französische Revolution und die Erklärung der Menschen- und 
Bürgerrechte von 1789, die tatsächlich eine Erklärung der Männerrechte war.16 
Gleichzeitig wurde in der aufklärerischen Philosophie des 18. Jahrhunderts die 
These von der fundamentalen Andersartigkeit der „weiblichen Natur“ entdeckt. 
Diese diente fortan als Legitimation für den Ausschluss von Frauen aus den bür-
gerlichen und politischen Rechten und ihrer Rechtssubjektivität; dies rechtfer-
tigte ihre Entrechtung und Bevormundung.17

3.	 Frauenwahlrecht 1918 – Beginn der Demokratie in Deutschland

Das Verständnis von Parlamentarismus änderte sich in Deutschland erst durch 
die Einführung des aktiven und passiven Wahlrechts von Frauen am 12. Novem-
ber 1918 und dessen Verankerung in Art. 22 der Weimarer Reichsverfassung 
(WRV). Mit der Proklamation des Frauenwahlrechts 1918 im Rahmen der „No-
vemberrevolution“ wurden Frauen als hälftiger Teil des Volkes – in der Demo-
kratie der Souverän – das erste Mal sichtbar. Es war der Beginn der Demokratie 
in Deutschland. Frauen konnten erstmals am 19. Januar 1919 bei der Wahl zur 
verfassungsgebenden Nationalversammlung wählen und gewählt werden. 300 
Frauen kandidierten – 37 wurden gewählt, von 427 Abgeordneten insgesamt. 
Das war ein Frauenanteil von 8,7 % – fast 10 % aus dem Stand.

14	 Vgl. Strelen, in: Schreiber, BWahlG, 10. Aufl. 2017, Einführung Rn. 50 ff., Hinweis auf 
allein männliche Wahlberechtigte bis 1918.

15	 So richtig Röhner 2019, 267 ff.
16	 Vgl. König 2019, 53 ff.; Hilpert 1993, 25, 40 ff.
17	 Vgl. König 2019, 53 ff.; Hilpert 1993, 35, 42; Jauch, 1988; Lloyd 1985; s. auch Röhner 

2020, 13 f.
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Vorausgegangen war ein langjähriger Kampf der Frauen um das Wahlrecht, 
der bereits 1791 mit der von Olympe de Gouges verfassten Schrift „Die Rechte der 
Frauen. Die Erklärung der Rechte der Frau und Bürgerin“ kurz nach der Revo-
lution in Frankreich (1789) begonnen hatte – Frau de Gouges landete auf dem 
Schafott. In Deutschland begann die Frauenwahlrechtsbewegung in der Mitte 
des 19. Jahrhunderts. Hedwig Dohm forderte 1873 ausdrücklich das aktive und 
passive Wahlrecht als Voraussetzung der Selbstbestimmung eines jeden Men-
schen und betonte in ihrem Werk „Der Frauen Natur und Recht“ (1876): „So lan-
ge der Mann unverantwortlicher Gesetzgeber für die Frauen ist, werden im Wesent-
lichen die Zustände bleiben wie sie sind“.18 1911 kam es am ersten Internationalen 
Frauentag im Deutschen Reich zu öffentlichen „Volksversammlungen“ von 
Frauen, in denen sie deutlich machten: Wir sind (auch) das Volk.19 Das 1918 
eingeführte Frauenwahlrecht war ihre zentrale Forderung.20 Allerdings waren 
die politischen Parteien 1918 bereits fest in männlicher Hand. Denn Frauen 
wurden bis 1908 von der Mitgliedschaft gesetzlich ausgeschlossen. Erst durch 
das am 15.5.1908 in Kraft getretene Reichsvereinsgesetz entfiel das Verbot.21 
Frauen mussten sich anschließend in die männlichen Parteistrukturen einfügen.

Auch in Rheinland-Pfalz stritten engagierte Frauen wie Elsbeth Krukenberg 
für das Frauenwahlrecht. Sie gehörte der Bürgerlichen Frauenbewegung an und 
erkannte schnell eine Schwachstelle des 1918 eingeführten Wahlrechts: das pas-
sive Frauenwahlrecht. Sie sah, dass das Wahlrecht Frauen nur dann zur gleich-
berechtigten politischen Teilhabe verhelfen würde, wenn Frauen auch nominiert 
wurden, damit sie gewählt werden konnten. Dazu schrieb sie 1919 kritisch: „Und 
noch ein anderes müssen wir überall erstreben: dass Frauen nicht nur wählen, sondern 
auch gewählt werden“.22

Trotz staatsbürgerlich formaler Gleichheit aufgrund Art. 109 Abs. 2 WRV 
(1919) blieben Frauen in der Weimarer Republik eine vom einfachen Gesetzge-
ber mit minderen Rechten ausgestattete „Gruppe“, die durch das am 1.1.1900 in 

18	 Zitiert nach König 2019, 53 f.
19	 Siehe Lebendiges Museum online, https://www.dhm.de/lemo/rueckblick/der-internati​

onale-frauentag.html (19.1.2021).
20	 Dazu König 2019, 53 ff. Die SPD hatte bereits 1891 das Frauenwahlrecht in ihr Programm 

aufgenommen.
21	 RGBl. 1908 S. 151; dazu Böttger 1990, 16 ff., 74 ff.
22	 Vgl. LAG 2018, 19 – Kurzbiografie und Zitat.
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Kraft getretene BGB auf Familienaufgaben reduziert und durch das Familien-
recht entrechtet wurde.23

4.	 Art. 3 Abs. 2 GG – Gleichberechtigte Teilhabe von Frauen in allen 
Bereichen

Die Diskussion über die gleichberechtigte demokratische Teilhabe von Frauen 
wurde nach dem Zweiten Weltkrieg in Westdeutschland fortgesetzt durch 
Dr. jur. Elisabeth Selbert (SPD) aus Kassel. Sie stritt für die Gleichberechtigung 
von Frauen und Männern im Parlamentarischen Rat 1948/1949, der eine neue 
Verfassung erarbeiten sollte. Ihm gehörten 61 stimmberechtigte Männer an – 
davon ein großer Teil Juristen – und vier stimmberechtigte Frauen, darunter die 
Juristin Selbert. Die Herren wollten das Grundrecht auf Gleichberechtigung von 
Frauen und Männern, das heute in Art. 3 Abs. 2 S. 1 GG verankert ist, gern ver-
eiteln. Sie schafften es nicht. Denn Selbert und die von ihr mobilisierten Parla-
mentarierinnen aller Länderparlamente mit Ausnahme Bayerns, überparteili-
chen Frauenverbände und „einfachen“ Frauen traten ihnen 1949 mit ihrem 
schriftlichen Protest entgegen.24 Für sie alle war klar: Das neue, freie, demokra-
tische Deutschland musste ein für Frauen und Männer gleichermaßen freies und 
daher gleichberechtigtes Land werden – das Gegenteil hatten sie schließlich 
zwölf Jahre unter den Nazis erlebt (1933 bis 1945).

Der Nationalsozialismus war nicht nur rassistisch und antisemitisch, son-
dern auch sexistisch. Frauen wurden u. a. systematisch aus allen staatlichen und 
politischen Bereichen, die für die Nazis ideologisch eine Einheit bildeten, aus-
gegrenzt. Auch das passive Wahlrecht wurde ihnen 1933 faktisch entzogen. Die 
NSDAP hatte für ihre innere Parteiorganisation schon 1921 beschlossen, Frau-
en von der Parteiführung und leitenden Ausschüssen auszuschließen.25 Da Par-
tei und Staat nicht getrennt waren, führte dieser Ausschluss dazu, dass bei den 
Reichstagsscheinwahlen im November 1933, März 1936 und April/Dezember 
1938, an denen nur die NSDAP teilnahm, nur Männer kandidieren durften und 

23	 Deutlich Hohmann-Dennhardt 2020b, 8; s. auch Schmidt-Bens 2016, 1118 ff.; Böttger 
1990, 37 ff.

24	 Böttger 1990, 195 ff.
25	 Vgl. Klinksiek 1982, 20, dort in Fn. 3 Hinweis auf Heiden 1932, 212 f.
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in den Reichstag einzogen („Führungsamt“). Es galt das Wahlrecht der Weima-
rer Republik, das die aktiv und passiv wahlberechtigten Frauen und Männer for-
mal gleich behandelte.

Erst durch das Gleichberechtigungsgrundrecht in Art. 3 Abs. 2 GG wurde 
1949 das aktive und passive Wahlrecht von Frauen in der Bundesrepublik 
Deutschland und damit ihr gleichberechtigter Zugang zu politischer Partizipa-
tion verfassungsrechtlich gesichert. Denn das Gleichberechtigungsgrundrecht in 
Art. 3 Abs. 2 GG zielte von Anfang an auf die Herstellung der gleichberechtig-
ten Teilhabe von Frauen in allen gesellschaftlichen Bereichen. Es ging von An-
fang an auch um die gleichberechtigte politische Teilhabe der Frauen in der par-
lamentarischen Demokratie. Dies wird in den Protokollen des Parlamentari-
schen Rates26 ebenso deutlich wie in den Rundfunkreden von Frau Selbert 1949.27 
Darüber hinaus lässt sich den Protokollen entnehmen, dass schon am 18.1.1949 
bei der zweiten Lesung des Gleichberechtigungsartikels Helene Wessel (Zentrum) 
ausdrücklich eine Reform des Wahlrechts anmahnte, um die „politische Gleich-
berechtigung der Frau“ und die „Stellung der Frau im politischen Leben“ zu för-
dern. Sie forderte eine Wahlrechtsreform, um Frauen einen chancengleichen Zu-
gang zu den Parlamenten zu ermöglichen, entsprechend ihrem Volksanteil:

„(…) müssen wir (…) den Frauen den Weg in den politischen Raum ermöglichen. 
Ich führe das an, weil diese Frage bisher nicht erörtert worden ist. Das muss sich 
dann auch im politischen Leben und in den Parlamenten auswirken. Es ist eine 
Tatsache, die nicht wegzuleugnen ist, dass unter den 65 Mitgliedern des Parla-
mentarischen Rates 4 Frauen sind. Deshalb ist es gerade angesichts dieser Frage 
mein Anliegen, dass wir ein Wahlgesetz schaffen, das den Frauen nicht nur die 
staatsbürgerliche Gleichberechtigung sichert, ihnen nicht nur nach dem Grundge-
setz das aktive und passive Wahlrecht zuerkennt, sondern dass wir auch in der 
Form des Wahlmodus die Möglichkeit schaffen, die Frauen entsprechend ihrer Zahl 
und auch ihren Fähigkeiten, die sie immerhin seit 1919 im politischen Leben be-
wiesen haben, zu berücksichtigen (…)“.28

26	 Vgl. Redebeiträge von Helene Weber, Elisabeth Selbert und Helene Wessel, Parlamenta-
rischer Rates (1949), 538 ff.; Reden abgedruckt in: Böttger 1990, 215, 216 ff., 221.

27	 Abgedruckt in Böttger 1990, 225 f.
28	 Abgedruckt in Böttger 1990, 221.
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Zustimmung erfuhr sie von Herrn Dr. Fecht (CDU), der sich auch im Namen 
der CDU-Fraktion dem Anliegen von Helene Wessel ausdrücklich anschloss:

„(…) dass bei der zukünftigen Wahl dem Wunsch nach Gleichberechtigung der 
Frau insofern Rechnung getragen wird, als die Wahllisten auch Frauen in ausrei-
chender Weise zum Zuge kommen lassen (…), dass wir auch auf diesem Gebiete 
der Gleichberechtigung zusammenarbeiten und dass wir im Bundestag dann ein-
mal die Freude haben werden, auch Damen in größerem Umfang zu sehen, als es 
bisher der Fall war (…)“.29

Gleichwohl blieben Frauen auch nach Verkündung des Grundgesetzes noch 
weitere zwölf Jahre unsichtbar in der Politik. Erst 1961, im fünften Kabinett 
Adenauer (CDU), wurde mit der bereits 1930 promovierten Juristin Dr. jur. Eli-
sabeth Schwarzhaupt (CDU) erstmals eine Frau als Bundesministerin (für Ge-
sundheit) in die Regierung berufen. Dass sie Bundesministerin wurde, lag jedoch 
weniger an Adenauer als an den Frauen der CDU. Ursächlich war ihr Sitzstreik 
vor dem Büro Adenauers. Initiiert hatte ihn die Abgeordnete Dr. h.c. Helene 
Weber (CDU), wie Adenauer ehemals Mitglied des Parlamentarischen Rates, je-
doch am Ende eine Unterstützerin Elisabeth Selberts und des Art. 3 Abs. 2 GG.

4.1	 Männer dominieren die Politik der Bundesrepublik von 1949 bis 
1990

Seit 1949 überwiegt im Deutschen Bundestag die Zahl männlicher Abgeordne-
ter – noch in der 10. Legislaturperiode (1983 bis 1987) lag der Frauenanteil un-
ter 10 % (9,8 %). Erst im 11. Bundestag (1987 bis 1990) stieg die Zahl der Par-
lamentarierinnen auf mehr als 10 % an (15,4 %).30 Der Deutsche Bundestag war 
„männlich“ – und benahm sich auch so.

Als 1970 die SPD-Abgeordnete Helene-Charlotte von Bothmer als erste Frau 
im Hosenanzug eine Rede im Bundestag hielt, verursachte sie einen Skandal. 
Denn sie widersetzte sich damit bewusst einem patriarchalen „Hosenverbot“ für 
weibliche Abgeordnete des damaligen Bundestagsvizepräsidenten und Juristen, 
Dr. jur. Richard Jaeger (CSU). Dieser war – trotz seiner SA-Vergangenheit (ab 

29	 Abgedruckt in Böttger 1990, 223 f.
30	 Vgl. Bundeszentrale für politische Bildung 2017.
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1933) – Bundestagsvizepräsident und von 1965 bis 1966 Bundesjustizminister 
unter Bundeskanzler Dr. rer. pol. Ludwig Erhard (CDU). Jaeger kritisierte „die 
erste Hose am Pult“31 als Verletzung der Würde der Frau. Ähnlich der Abgeord-
nete Prof. Dr. jur. Carlo Schmid (SPD), Staatsrechtler und ehemals Vorsitzender 
des Hauptausschusses des Parlamentarischen Rates, der in der Hose eine Verlet-
zung der Würde des Bundestags sah.32 In ihrem patriarchalischen Blick auf 
„Frauen in Hosen“ waren sich 1970 ganz offensichtlich sehr unterschiedliche 
Politiker parteiübergreifend sehr einig.

Aber auch als Gesetzgeber agierte der Bundestag von Anfang an „männ-
lich“. Er weigerte sich lange Zeit, das dem Gleichberechtigungsgebot entgegen-
stehende Recht zu identifizieren und verfassungskonform zu ändern. Gem. Art 
117 Abs. 1 GG sollte dieses nicht länger als bis zum 31.3.1953 gültig sein. Der 
Gesetzgeber ließ diese Frist verstreichen – mit der Folge, dass u. a. das gesamte 
Familienrecht im BGB ungültig wurde. Die Gerichte mussten im „rechtsfreien 
Raum“ entscheiden. Erst am 1. Juli 1958 trat das erste Gleichberechtigungsge-
setz in Kraft.33 Das Letztentscheidungsrecht des Ehemannes in Eheangelegen-
heiten („Gehorsamsparagraph“) fiel weg, Frauen durften nun selbst über ihr in 
die Ehe eingebrachtes Vermögen verfügen, es gehörte nicht mehr automatisch 
dem Ehemann. Frauen durften nun auch gegen den Willen des Mannes ein 
Konto eröffnen. Das Recht des Ehemannes, ein Beschäftigungsverhältnis der 
Ehefrau hinter ihrem Rücken zu kündigen, wurde gestrichen. Frauen durften ge-
gen den Willen des Ehegatten erwerbstätig sein, solange sie ihre im BGB vor-
gesehenen Familienpflichten nicht vernachlässigten  – dies änderte sich erst 
1977.34 Die Zugewinngemeinschaft wurde eingeführt, damit Frauen nach einer 
Scheidung finanziell nicht völlig mittellos blieben.35 Das Letztentscheidungs-
recht des Mannes in Fragen der Kindererziehung aber blieb bestehen – 1959 sah 
das BVerfG darin einen Verstoß gegen Art. 3 Abs. 2 GG und erklärte es für ver-
fassungswidrig.36 Erst im Rahmen einer weiteren Gesetzesreform verschwanden 

31	 So der Abg. Dr. Martin (CDU/CSU), Deutscher Bundestag 1970, 4067.
32	 Vgl. Hannoversche Allgemeine 2015, „Sie sind ein würdeloses Weib“; Henkenberens 2017.
33	 Gesetz über die Gleichberechtigung von Mann und Frau auf dem Gebiet des bürgerli-

chen Rechts vom 18.6.1957, BGBl. 1957 I S. 609.
34	 Dazu Bundeszentrale für politische Bildung 2018.
35	 Näher Deutscher Bundestag 2017, 74, 75, 79.
36	 BVerfGE 10, 59 ff. – Stichentscheid des Mannes.
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ab 1977 noch andere, Frauen unmittelbar diskriminierende Regelungen. 1983 
begann die Diskussion über die Strafbarkeit der Vergewaltigung in der Ehe. Ein 
entsprechender Straftatbestand wurde vom Abgeordneten und Juristen Detlef 
Kleinert (FDP) auf Nachfrage der Abgeordneten Petra Kelly (Grüne) kategorisch 
abgelehnt. Allein das Thema führte zu großer Belustigung nahezu aller Herren 
im Bundestag (1983 bis 1987: männliche Abgeordnete 90,2 %).37

4.2	 Männer dominieren die Politik seit 1990
Nach der Wiedervereinigung Deutschlands 1990 änderte sich nicht viel. 1990 
stieg der Anteil der Parlamentarierinnen im Bundestag erstmals auf über 20 %, 
seit 1998 stagniert ihr Anteil bei ca. 30 %. Männer dominieren mit einem Anteil 
von etwa 70 % weiterhin Politik und Gesetzgebung. Dies wirkt sich auf die In-
halte aus; einige Beispiele:

– Der 1983 begonnene Streit über die Strafbarkeit der Vergewaltigung in 
der Ehe endete erst 1997 mit einer Regelung im Strafgesetzbuch. Allerdings 
setzte erst ein fraktionsübergreifender Zusammenschluss der Parlamentarierin-
nen im Bundestag nach 25 Jahren Diskussion den Straftatbestand durch – ge-
gen den Widerstand vieler Parlamentarier, die eine Ehe retten wollten, in der 
Ehefrauen vergewaltigt werden durften.38

– Stichwort „Entgeltdiskriminierung“: Seit 1949 verdienen Frauen für die 
gleiche oder gleichwertige Arbeit weniger als Männer, aktuell durchschnittlich 
immer noch 20 % weniger („Gender-Pay-Gap“).39 Bezogen auf das gesamte Be-
rufsleben verdienen Frauen sogar nur halb so viel wie Männer.40 Dieser Zustand 
ließe sich durch ein wirksames Gesetz ändern, Vorschläge gibt es genug.41 Den 
ersten Versuch machte der Gesetzgeber tatsächlich 2017 mit dem „Gesetz zur För-
derung der Entgelttransparenz zwischen Frauen und Männern“. Schon der Titel 
macht klar: Hier geht es nicht um die Herstellung von Entgeltgleichheit.42 Es 
fehlt an allem, was dazu nötig wäre: ein breiter Anwendungsbereich, der auch klei-

37	 Vgl. Tagesschau, Erst 1997 wird Vergewaltigung in der Ehe zur Straftat, Video mit Petra 
Kelly 1983, https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-370861.html (19.1.2021)

38	 EMMA 1997.
39	 Statistisches Bundesamt 2020.
40	 Vgl. Bönke u. a. 2020, 4 ff.
41	 Dazu Kocher/Laskowski u. a. 2010, 117 ff.; Hohmann-Dennhardt 2010, 235, 247 f.
42	 Entgelttransparenzgesetz v. 30.6.2017, in Kraft seit 6.7.2017, BGBl I 2017, 2152.
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ne Unternehmen einbezieht, echte Entgelttransparenz und die Möglichkeit der 
Verbandsklage, um die einzelne Frau vom Prozessrisiko zu entlasten.43 Das Ent-
geltgleichheitsgrundrecht und -gebot ist allerdings seit 72 Jahren in Art. 3 Abs. 2 
S. 1 GG fest verankert,44 zudem seit 1957 europarechtlich in Art. 157 AEUV 
(Art. 119 EWG, Art. 141 EGV). Als unionsrechtlicher „Grundsatz“ und Grund-
recht45 muss es unmittelbar in jedem Arbeitsverhältnis Anwendung finden.46

Das Gegenteil ist der Fall. Die Kosten der seit 1949 anhaltenden Entgeltun-
gleichheit und pflichtwidrig verweigerten wirksamen Gesetzgebung zur Beseiti-
gung dieses verfassungswidrigen Zustands trägt allein die weibliche Bevölke-
rung – gerade im Alter. Denn aus dem „Gender-Pay-Gap“ folgt der „Gender-Pen-
sion-Gap“ von 50 Prozent.47 Die Altersarmut von Frauen ist auf dem Vormarsch.

– Stichwort „Gewaltschutz und Frauenhäuser“: Symptomatisch ist die chro-
nische Unterfinanzierung und mangelnde rechtliche Absicherung von Frauen-
häusern, die Frauen und Kindern Schutz vor gewalttätigen Männern – oft Väter 
und Ehemänner – bieten. Trotz staatlicher Schutzpflicht für die körperliche Un-
versehrtheit und das Leben dieser Frauen und Kinder gem. Art. 2 Abs. 2 GG 
fehlt es in den Bundesländern von jeher an ausreichenden Plätzen und öffentli-
chen Mitteln.

Die Liste der Beispiele ließe sich mühelos fortsetzen. Aber schon diese Bei-
spiele zeigen, dass in der deutschen Politik immer noch ein „männlicher Blick“ 
dominiert, den erfahrene Politiker wie der Jurist Dr. jur. Heiner Geißler, ehema-
liger Minister und Generalsekretär der CDU, schon 1980 kritisierte: „(…) die 
Benachteiligungen der Frauen (…) sind das Resultat einer Politik, die sich im Wesent-
lichen am Mann orientiert.“ 48

43	 Krit. Kocher 2018, 8 ff.
44	 Zum individuellen Anspruch von Frauen und Männern „auf gleiche Entlohnung“ in Art. 3 

Abs. 2 GG Carlo Schmidt (SPD): „Ich kann wohl hier als allgemeine Auffassung des Haupt-
ausschusses feststellen, dass der Satz von der Gleichberechtigung von Mann und Frau beinhal-
tet, dass Mann und Frau bei gleicher Arbeit gleichen Lohn bekommen. [Zustimmung] Es ist kei-
ne Stimme dagegen, Parlamentarischer Rat 1948, 543; s. auch Reich-Hilweg, 2009, 88 ff.

45	 So bereits EuGH, Rs. 149/77 (Defrenne III), Slg. 1978, 1365 (Rn. 26 – 29), seitdem std. 
Rspr.; vgl. schon das Grundsatzurteil des BAG vom 15.01.1955, Az.: 1 AZR 305/54.

46	 Grdl. EuGH, Rs. 43/75 (Defrenne II), Slg. 1976, 455.
47	 Bönke u. a. 2020, 4 ff.; 2012 waren es fast 60 %, Bundesministerium für Bildung und For-

schung 2012, 12.
48	 Deutscher Frauenrat 1980, 19.
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Auch dies ist kein Geheimnis. Diese Politik ließe sich ändern – mithilfe ei-
nes Parlaments, in dem weibliche und männliche Abgeordnete in ausgewogener 
Anzahl dafür sorgen, dass der „männliche Blick“ durch einen „gleichberechtig-
ten Blick“ ersetzt wird. Der Schlüssel dafür liegt in einem paritätischen Wahl-
recht.

Die Weichen für gleichstellungspolitische Veränderungen dieser Art wur-
den nicht zuletzt nach der Wiedervereinigung Deutschlands gestellt. Nach kon-
troversen Diskussionen in der Verfassungskommission (1991 bis 1993) wurde 
Art. 3 Abs. 2 GG um Satz 2 ergänzt. Art. 3 Abs. 2 S. 2 GG regelt seit 1994 aus-
drücklich die staatliche Verpflichtung zur Förderung und Durchsetzung der tat-
sächlichen Gleichberechtigung von Frauen und Männern in allen gesellschaftli-
chen Bereichen (Wirtschaft, Wissenschaft, Verwaltung, Justiz, Politik etc.). Dort 
heißt es: „Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechti-
gung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender 
Nachteile hin.“ Satz 2 bestätigt die Rechtsprechung des BVerfG, das schon 1992 
(Nachtarbeitsverbot)49 klarstellte, dass das Gebot zur Durchsetzung der tat-
sächlichen Gleichberechtigung bereits in Art. 3 Abs. 2 S. 1 GG („Männer und 
Frauen sind gleichberechtigt“) verankert ist: „Der über das Diskriminierungsver-
bot des Art. 3 Abs. 3 GG hinausreichende Regelungsgehalt des Art. 3 Abs. 2 GG be-
steht darin, daß er ein Gleichberechtigungsgebot aufstellt und dieses auch auf die gesell-
schaftliche Wirklichkeit erstreckt.“

5.	 Fehlende „Frauenkandidaturen“ – fehlende Parlamentarierinnen

Zur Bundestagswahl 2017 hatten die Parteien nur 29 % Frauen nominiert – ihr 
Anteil an den Direktkandidaturen lag sogar nur bei 25 %.50 Erstaunlich, dass es 
überhaupt 30,7 % Frauen in den Bundestag geschafft haben. Schließlich können 
nicht nominierte Kandidatinnen vom Volk – das auf die personelle Vorauswahl 
der Parteien keinerlei Einfluss hat – auch nicht gewählt werden.

Die Statistik lässt Rückschlüsse auf das parteiinterne Nominierungsverhal-
ten der im Bundestag vertretenen Parteien zu.51 Die Zahlen belegen, dass „Frauen

49	 BVerfGE 85, 191 LS 3.
50	 Vgl. Der Bundeswahlleiter 2017, 10 f., 12 f., 14 f. 16.
51	 Der Bundeswahlleiter 2017,14 ff.; Deutscher Bundestag 2017.
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kandidaturen“ vor allem in solchen Parteien fehlen, deren Nominierung ohne 
bzw. ohne wirksame paritätische Steuerung durch parteiinternes Satzungsrecht 
erfolgt (anders B90/Die Grünen, Die Linke und SPD: paritätisches Satzungs-
recht für Wahlvorschlagslisten). Solche Nominierungsverfahren sind typisch für 
die Parteien CSU, CDU (unwirksames Quorum von 30 %), FDP und AfD, die 
„traditionell“ von Männern dominiert werden. Hier gelten seit Jahren faktische 
Männerquoten von etwa 80 %.52 Die noch junge AfD reiht sich hier ein. Alles 
spricht für parteiinterne Strukturen, die Kandidaten faktisch bevorzugen und 
Kandidatinnen faktisch benachteiligen – d. h. strukturell diskriminieren.53

Als besonderes Einfallstor für die strukturelle faktische, mittelbare Diskri-
minierung von Frauen erweisen sich vor allem Direktkandidaturen54. Hier wirkt 
sich ein Umstand zulasten von Frauen aus, der in der Öffentlichkeit kaum be-
kannt ist. Die in Wahlkreisen direkt kandidierenden Personen müssen ihren 
Wahlkampf im Wesentlichen selbst finanzieren. Die von den Parteien unausge-
sprochen vorausgesetzten Eigenmittel variieren zwar von Partei zu Partei, eine 
gängige Größenordnung für Bundestagswahlen sind 50.000 Euro, für Landtags-
wahlen 30.000 Euro55, bei der CSU in Bayern auch 100.000 Euro – so der 2019 
dokumentierte Fall einer CSU-Kandidatin, alleinerziehende Mutter zweier in 
Ausbildung befindlicher Kinder, die ihre Kandidatur zurückzog und das Verfah-
ren als undemokratisch kritisierte, nachdem im Nominierungsverfahren diese 
Summe konkret an sie herangetragen worden war.56 Die ungeschriebene Nomi-
nierungsvoraussetzung „Geld“ trifft Frauen, die schon aufgrund des „Gender-
Pay-Gap“ über weniger Geld verfügen als Männer – sie wirkt mittelbar diskri-
minierend. In der Praxis wird der Wahlkampf häufig durch Privatkredite und/
oder Unternehmenssponsoring finanziert – abgesehen davon, dass dieses Spon-
soring zu unerwünschten Abhängigkeiten führen kann, machen Kandidatinnen 
hier die Erfahrung, dass Unternehmen lieber den Wahlkampf von Männern för-
dern.

52	 Der Bundeswahlleiter 2017, 18 ff.
53	 Ebenso Landtag Brandenburg 2018, 28.
54	 Vgl. Der Bundeswahlleiter 2017, 10 f., 12 f., 14 f., 16.
55	 Die Zahlen beruhen auf Auskünften verschiedener Parteien auf Nachfrage der Verfasse-

rin.
56	 Vgl. Schnell 2019.
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6.	 Fehlende Parlamentarierinnen – Qualitätsmängel politischer 
Entscheidungen

Politikwissenschaftliche Untersuchungen belegen,57 dass die persönlichen Er-
fahrungen, Perspektiven, Präferenzen und Interessen derjenigen, die an politi-
schen Entscheidungen mitwirken, ihre Entscheidungen (Gesetze) maßgeblich 
mitprägen.58 Handelt es sich dabei überwiegend um Männer, wird die Ent-
scheidung durch männlich geprägte Erfahrungen, Blickwinkel und Interessen 
und natürlich auch durch bestimmte Rollenerwartungen gegenüber Frauen und 
Männern bestimmt. Entscheidend ist die unterschiedliche gesellschaftliche So-
zialisation von Frauen und Männern, die zu unterschiedlichen Erlebnissen, un-
terschiedlichen Blickrichtungen und Präferenzen führt. Ist der Blick einseitig, 
kann dies zur Folge haben, dass sich Gesetze in unterschiedlicher Weise auf die 
weibliche und die männliche Bevölkerungshälfte auswirken – tatsächlich nicht 
selten zum Nachteil von Frauen. Es ist kein Geheimnis, dass der Gesetzgeber 
immer wieder gesetzliche Regelungen zulasten von Frauen trifft, die später we-
gen „mittelbarer Diskriminierung“ vom BVerfG für verfassungswidrig erklärt 
werden. So diskriminierte zum Beispiel der Versorgungsabschlag für Teilzeitbe-
schäftigte nach dem Beamtenversorgungsgesetz Frauen mittelbar. Dem Gesetz-
geber war entgangen, dass die Regelung fast ausschließlich Frauen betraf. Denn 
es waren Frauen, die – meist aus familiären Gründen – ganz überwiegend in 
Teilzeit tätig waren und sind. Daher wären fast nur Frauen von der finanziellen 
Kürzung betroffen gewesen. Dies zu erkennen war nicht schwer, das BVerfG er-
klärte die Regelung 2008 für verfassungswidrig und nichtig.59

7.	 Fehlende Parlamentarierinnen – ein Problem für die Demokratie

Ein paritätisches Wahlrecht würde die Demokratie stärken. Denn die anhalten-
de Unterrepräsentanz von Frauen in den Parlamenten widerspricht nicht nur 
Art. 3 Abs. 2 GG, sondern auch dem Demokratiegebot im Sinne von Art. 20 
Abs. 2 S. 1 GG.

57	 Vgl. Degele 2004; s. auch Europäischen Parlaments 2012.
58	 Näher Sauer 2003.
59	 BVerfGE 121, 241.
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Das Grundgesetz hat sich für die repräsentative Demokratie entschieden. 
Dem Demokratiegebot liegt die Idee der „Volkssouveränität“ zugrunde, verstan-
den als „freie Selbstbestimmung aller Bürger“ 60 und Bürgerinnen. Demnach muss 
„das Volk“, also die Bürgerinnen und Bürger, „effektiven Einfluss auf die Ausübung 
der Staatsgewalt“ haben, insbesondere „durch Wahlen“.61 Die „Aufgabe der Wahl“ 
besteht wiederum darin, ein „Repräsentationsorgan“ zu schaffen, „das die wesent-
lichen politischen Strömungen im Volk abbildet.“ 62 Gemeint sind die gesellschafts-
politischen Strömungen.

Die in Art. 20 Abs. 1 und Abs. 2 GG verankerte „Volkssouveränität“ meint 
„Volksherrschaft“ und schließt nach der Rechtsprechung des BVerfG heute un-
streitig die hälftige Herrschaft von Frauen mit ein – aber nicht nur formal, son-
dern materiell-rechtlich. Nach ständiger Rechtsprechung des BVerfG erschöpft 
sich das den Einzelnen garantierte Wahlrecht zum Deutschen Bundestag aus 
Art. 38 Abs. 1 GG nicht in einer formalen Legitimation der Staatsgewalt. Es 
geht darum, dass die Bürgerinnen und Bürger durch ihre Wahlentscheidung tat-
sächlich Einfluss auf die politische Willensbildung nehmen und materiell „etwas 
bewirken“ können.63 Es reicht nicht aus, dass Frauen und Männer formal ein 
gleiches Stimm- und Wahlrecht besitzen – so schon Helene Wessel (Zentrum) 
1949, die auf die Bedeutung des Wahlrechts für „Frauenkandidaturen“ hinwies 
(s. o., 4.).64 Es geht um die gleichberechtigte Mitherrschaft von Frauen in der 
Rechtswirklichkeit, die heute nicht besteht. Nach Art. 28 Abs. 1 S. 1 GG ist die 
Grundentscheidung des Art. 20 Abs. 2 GG für die Volkssouveränität und die 
daraus folgenden Grundsätze der demokratischen Organisation und Legitima-
tion der Staatsgewalt auch für die verfassungsmäßige Ordnung in den Ländern 
verbindlich.65

Die in Art. 20 Abs. 1, Abs. 2 GG verankerte „Volkssouveränität“ setzt not-
wendigerweise die gleichberechtigte demokratische Teilhabe und den gleichbe-
rechtigten „effektiven Einfluss“ der Bürgerinnen und Bürger auf die Staatsgewalt 

60	 BVerfGE 44, 125, 142.
61	 BVerfGE 83, 60, 71.
62	 BVerfGE 95, 335, 369; std. Rspr.
63	 Vgl. BVerfGE 134, 366, 369 Rn. 51 f. m. w. N.
64	 Parlamentarischer Rat 1949, 538 ff.; in Auszügen abgedruckt in: Böttger 1990, 215.
65	 Vgl. BVerfGE 9, 268, 281; 47, 253, 272; 83, 60, 71.
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voraus.66 Schließlich gilt als Kerngehalt des Demokratiegebots der allgemeine 
Gleichheitssatz.67 Er stellt eines der tragenden Konstitutionsprinzipien der frei-
heitlich-demokratischen Verfassung dar68 und wird durch die speziellen Gleich-
heitssätze in Art. 38 und Art. 3 Abs. 2 und Abs. 3 konkretisiert.69 Erst dadurch 
wird laut BVerfG (2014) die „freie Selbstbestimmung aller Bürger“ 70 und Bürge-
rinnen in gleichberechtigter Weise gesichert  – und damit letztlich die 
„Volkssouveränität“.71

Spätestens seit der „Lissabon“-Entscheidung des BVerfG (2009) ist in die-
sem Zusammenhang geklärt, dass aus Art. 20 Abs. 1 und Abs. 2 GG der „sub-
jektive Anspruch“ der Wahlberechtigten auf „demokratische Teilhabe“ folgt, aus 
Art. 38 Abs. 1 GG ihr „Anspruch auf demokratische Selbstbestimmung“.72

Dass es um die wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger geht, wurde 
schon in Art. 22 S. 1 WRV klar, der das Volk als wahlberechtigte „Männer und 
Frauen“ identifizierte. Dass es auch im Rahmen des Art. 38 Abs. 1 und Art. 20 
Abs. 1, Abs. 2 GG weiterhin um die beiden Volkshälften Männer und Frauen 
geht, wird in aktuellen Judikaten des BVerfG deutlich, so in der NPD-Entschei-
dung (2017):

„Unverzichtbar für ein demokratisches System sind die Möglichkeit gleichberech-
tigter Teilnahme aller Bürgerinnen und Bürger am Prozess der politischen Willensbil-
dung und die Rückbindung der Ausübung der Staatsgewalt an das Volk (Art.  20 
Abs. 1 und 2 GG).“ 73

Dass es gerade auf die Einflussmöglichkeit und gleiche Teilhabe der „Bür-
gerinnen und Bürger“ und deren Recht auf Demokratie ankommt, betonen in-
zwischen beide Senate des BVerfG – so in dem Beschluss vom 12. Juli 2017 

66	 Vgl. BVerfGE 83, 60, 71 f.
67	 Pieroth, in: Jarass/Pieroth, GG, 16. Aufl. 2020, Art. 20 Rn. 8; Pfarr/Fuchsloch 1988, 2203; 

Stern 1984, 594 f.
68	 BVerfGE 6, 257, 265.
69	 Art. 3 Abs. 3 S. 2 GG ist neben Art. 38 Abs. 1 S. 1 GG anwendbar, BVerfGE 151, 1 juris 

OS 3, Rn. 50 – 52 – Kein Ausschluss Betreuter/psych. Kranker vom aktiven Wahlrecht; 
für Art. 3 Abs. 2 und Art. 38 Abs. 1 S. 1 GG gilt nichts anderes.

70	 BVerfGE 44, 125, 192.
71	 Vgl. BVerfGE 135, 259 ff. (juris Rn. 46) – Drei-Prozent-Klausel; BVerfGE 41, 399, 413 

juris Rn. 44; 51, 222, 234; 85, 148, 157 f.; 99, 1, 13; s. auch BVerfGE 44, 125, 193.
72	 BVerfGE 123, 267, 330.
73	 BVerfGE 144, 20 ff. LS 3b, Rn. 543.
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(1 BvR 2222/12, 1 BvR 1106/13) und dem „EPGÜ“-Beschluss vom 13. Febru-
ar 2020 (2 BvR 739/19).74

Demnach beziehen sich Demokratie und Volksherrschaft gem. Art.  20 
Abs. 2 GG unmissverständlich auf den „Willen des Volkes als der Gesamtheit 
der Bürgerinnen und Bürger“75. Durch die ausdrückliche Erwähnung der „Bür-
gerinnen und Bürger“ macht das BVerfG das Volk sichtbar und klärt zudem, wer 
das Rechtssubjekt der Demokratie ist. Subjekt und Zentralinstanz der Verfas-
sungsordnung ist die „Gesamtheit der Bürgerinnen und Bürger“. Jeder Bürgerin 
und jedem Bürger steht das „Recht auf gleiche Teilhabe an der demokratischen 
Selbstbestimmung“ 76 zu. Unparitätisch besetzte Parlamente widersprechen die-
sem Demokratieverständnis und führen – konsequent zu Ende gedacht – zu 
mangelnder demokratischer Selbstbestimmung und mangelnder Legitimation 
des Staates.77

8.	 Paritätisches Wahlrecht – Zulässigkeit und Gebotenheit

Verfassungsrechtliche Bedenken gegen Paritätsgesetze beziehen sich auf die Par-
teienrechte in Art.  21 Abs. 1 GG und die Wahlrechtsgrundsätze in Art.  38 
Abs. 1 GG. Die Bedenken sind letztlich nicht begründet.

8.1	 Verfassungsrechtlich legitimierte Gründe
Weder die Parteienfreiheit noch die Wahlrechtsgrundsätze unterliegen nach der 
Rechtsprechung des BVerfG einem absoluten Eingriffs- bzw. Differenzierungs-
verbot.78 Die an die Rechtfertigung jeweils zu stellenden Anforderungen sind 
identisch und laufen letztlich auf eine Interessenabwägung im Rahmen der Ver-
hältnismäßigkeitsprüfung bzw. eine Abwägung kollidierender Verfassungsgüter 
hinaus.

74	 BVerfG, Beschluss v. 13.2.2020 – 2 BvR 739/19, juris LS 1, Rn. 97 f. – Einheitliches Pa-
tentgericht.

75	 BVerfGE 146, 164, 209.
76	 BVerfGE 123, 267, 330.
77	 Vgl. Laskowski 2015, 51, 56; Laskowski 2018, 391 ff.; siehe auch Stern 1984, 594.
78	 BVerfGE 135, 259 Rn. 52, 53; s. auch BVerfGE 82, 322, 338; 95, 408, 417; 111, 54, 105; 

124, 1, 20; 129, 300, 320.
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Auch der formale Charakter der Wahlrechtsgleichheit begrenzt lediglich 
den Spielraum der Gesetzgebung.79 Die Beurteilung, ob Differenzierungen ge-
rechtfertigt sind, unterliegt zwar einem „grundsätzlich strengen Maßstab“. Diffe-
renzierungen sind aber dann zulässig, wenn sie durch einen „besonderen, sachlich 
legitimierten (…) Grund“ gerechtfertigt werden können. Gemeint sind „Gründe 
(…), die durch die Verfassung legitimiert und von einem Gewicht sind, das der Wahl-
rechtsgleichheit die Waage halten kann“,80 etwa „die Sicherung des Charakters der 
Wahl als eines Integrationsvorgangs bei der politischen Willensbildung des Volkes“.81

Genau diesem Ziel dienen paritätische Wahlrechtsregelungen. Sie dienen
1.	 dem Schutz vor struktureller Diskriminierung von Kandidatinnen in partei-

internen Nominierungsverfahren und der Sicherung ihres Anspruchs auf 
Chancengleichheit gem. Art. 38 Abs. 1, Art. 3 Abs. 2 GG sowie

2.	 der Sicherung gleichberechtigter demokratischer Teilhabe und effektiver 
Einflussnahme durch den Souverän, die Bürgerinnen und Bürger, mithil-
fe  von Wahlen gem. Art.  20 Abs.  1 und Abs.  2, Art.  38 Abs.  1, Art.  3 
Abs. 2 GG.82

8.2	 Verhältnismäßigkeit
Differenzierende Wahlrechtsregelungen müssen dem Verhältnismäßigkeits-
grundsatz entsprechen. An der Geeignetheit von Parité-Regelungen zur Errei-
chung der genannten Ziele bestehen – schon angesichts der Erfahrungen in 
Frankreich – keine Zweifel.83 Auch die Erforderlichkeit ist zu bejahen: Ange-
sichts der politischen Wirklichkeit, an der sich der Wahlrechts-Gesetzgeber laut 
BVerfG zu orientieren hat,84 sind künftig keine freiwilligen Änderungen des 
Nominierungsverhaltens der Parteien zu erwarten. Daher ist kein milderes, 
gleich effektives Mittel als ein verbindliches Gesetz für alle Parteien erkennbar.

Die Angemessenheit lässt sich ebenfalls bejahen. Maßgeblich wird eine Ab-
wägung der betroffenen Verfassungsgüter:

79	 BVerfGE 135, 259 Rn. 53.
80	 BVerfGE 135, 259 Rn. 53; s. auch BVerfGE 1, 218, 248; 6, 84, 92; 95, 408, 418; 129, 300, 

320; 130, 212, 227.
81	 BVerfGE 135, 259 Rn. 54; s. auch BVerfGE 95, 408, 418.
82	 Ebenso Landtag Brandenburg 2018, 30.
83	 Vgl. Ebsen, 1989, 556.
84	 BVerfGE 135, 259 ff. Rn. 55; vgl. auch BVerfGE 120, 82, 107; 129, 300, 321.
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8.2.1	 Wahlrechtsgrundsätze, Chancengleichheit – Art. 38 Abs. 1, Art. 3 Abs. 2 GG

Die Wahlrechtsgrundsätze in Art. 38 Abs. 1 GG gelten bereits für die Wahlvor-
bereitung und die Kandidatenaufstellung. Sie werden durch paritätische Rege-
lungen, wie zum Beispiel im Thüringer Gesetz normiert, nicht verletzt.

Das aktive Wahlrecht der Wahlberechtigten, insbesondere die Wahlfreiheit, 
wird nicht beeinträchtigt. Denn das Wahlrecht kann frei und ohne unzulässige 
Beeinflussung ausgeübt werden. Wie bisher haben die Wahlberechtigten keinen 
Einfluss auf die Kandidatenauswahl der Parteien und deren Reihung auf der 
Wahlvorschlagsliste. Die Kandidaturen werden durch Parteimitglieder in Partei-
versammlungen bestimmt. Die Listen sind „starr“ und können von den Wähle-
rinnen und Wählern nicht verändert werden. Daran ändert sich nichts. Dass 
„starre Listen“ verfassungsgemäß sind, hat das BVerfG bereits 1957 geklärt.85 
Die Listen werden nicht dadurch „starrer“, dass nun ebenso viele Frauen wie 
Männer gelistet werden.

Zudem führen paritätische Listen zu einer größeren Wahlfreiheit. Denn die 
bislang bestehende Beschränkung durch „faktische Männerquoten“ entfällt, die 
Wahlberechtigten dürfen parteiübergreifend ebenso viele Kandidatinnen wie 
Kandidaten wählen.

Auch unter dem Aspekt der staatlichen Neutralität86 wird die Wahlfreiheit 
nicht tangiert. Denn der Staat nimmt inhaltlich durch paritätische Vorgaben 
keinen Einfluss auf die Parteien – die nominierten Frauen und Männer sind Par-
teimitglieder, inhaltlich-programmatische Grundlage ihrer Kandidatur ist und 
bleibt das jeweilige Parteiprogramm.

In Bezug auf das passive Wahlrecht bestehen ebenfalls keine Bedenken. Pari-
tätische Vorgaben führen dazu, dass aufgrund einer abwechselnden Listung 
Frauen und Männer jeweils nur noch auf jedem zweiten Listenplatz kandidieren 
dürfen. Die Rechtsfolge ist für Frauen und Männer gleich, kein Geschlecht wird 
bevorzugt oder benachteiligt. Daher sind geschlechtsbezogene Ungleichbehand-
lungen, die zu einer Benachteiligung einzelner Frauen und Männer führen 

85	 BVerfGE 7, 63, 67 Rn. 14 ff.; 47, 253, 283 Rn. 65; 122, 304, 314 Rn. 33; s. auch Meyer 
2019, 1247.

86	 Der Willensbildungsprozess des Volkes muss staatsfrei verlaufen, vgl. BVerfGE 44, 125; 
103, 111.
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könnten, nicht erkennbar. Ein verfassungsrechtlicher Anspruch auf einen be-
stimmten Listenplatz besteht nicht, für niemanden.87

Paritätsregelungen dienen als kompensatorische Maßnahme sowohl der Si-
cherung und Durchsetzung des Rechts von Kandidatinnen auf Chancengleich-
heit im Nominierungsverfahren, Art. 38 Abs. 1 i. V. m. Art. 3 Abs. 2 GG, als 
auch der Durchsetzung des Anspruchs auf gleichberechtigte demokratische 
Teilhabe und effektive Einflussnahme der Bürgerinnen gem. Art.  38 Abs. 1, 
Art. 20 Abs. 1 und Abs. 2 GG, Art. 3 Abs. 2 GG. Darüber hinaus wird der staat-
liche Gleichstellungsdurchsetzungsauftrag im Bereich der Politik erfüllt, Art. 3 
Abs. 2 S. 1 und S. 2 GG, eine primär dem Gesetzgeber zufallende Aufgabe.88

Zudem: Durch den engen Zusammenhang mit dem allgemeinen Persön-
lichkeitsrecht, Art. 2 Abs. 1 i. V. m. Art. 1 Abs. 1 GG, dem Grundsatz der Men-
schenwürde, Art. 1 Abs. 1 GG,89 und dem menschenrechtlichen Gehalt des 
Gleichberechtigungsgebots wird die hohe Wertigkeit des Gleichberechtigungs-
gebots unterstrichen. Das starke Gewicht des Anspruchs auf gleichberechtigte 
Teilhabe und effektive Einflussnahme auch der Bürgerinnen (sowie der Bürger) 
wird durch den von der Ewigkeitsgarantie des Art. 79 Abs. 3 GG umfassten An-
spruch auf Demokratie gem. Art. 20 Abs. 1, Abs. 2 i. V. m. Art. 28 Abs. 1 i. V. m. 
Art. 1 Abs. 1, Art. 79 Abs. 3 GG und den Menschenwürdegehalt der politischen 
Selbstbestimmung der Bürgerinnen und Bürger deutlich.90

8.2.2	 Parteienrechte, Nominierungsfreiheit – Art. 21 Abs. 1 GG

In Bezug auf die Parteienfreiheit zur Kandidatenbestimmung nach Art.  21, 
Art. 38 Abs. 1 S. 1 GG wirkt schon der staatliche Gleichstellungsdurchset-
zungsauftrag in Art. 3 Abs. 2 S. 1, S. 2 GG rechtfertigend, sofern man überhaupt 
einen Eingriff und nicht lediglich eine Ausgestaltung der Parteienfreiheit – wie 
hier – bejaht.91

Das GG hat die Parteien als „verfassungsrechtlich notwendige Instrumente für 
die politische Willensbildung des Volkes anerkannt und in den Rang einer verfassungs-

87	 Dazu näher Laskowski 2020b, 32 ff., 37 ff.
88	 Jarass, in: Jarass/Pieroth, GG, 16. Aufl., 2020, Art. 3 Rn. 90.
89	 Jarass, in: Jarass/Pieroth, GG, 16. Aufl.,2020, Art. 3 Rn. 83, 115.
90	 BVerfGE 135, 317, 386 Rn. 125; BVerfG, Nichtannahmebeschluss v. 31.03.2016 – 2 BvR 

1576/13 –, Rn. 81.
91	 Vgl. Lange 1988, 1181.
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rechtlichen Institution erhoben“.92 In der parlamentarisch-repräsentativen Demo-
kratie erfolgt die politische Willensbildung in erster Linie durch Parlaments-
wahlen. Parteien sind daher ein Instrument zur Verwirklichung der politischen 
Grundrechte der Bürgerinnen und Bürger sowie deren aus Art. 20 Abs. 2 und 
Art. 38 Abs. 1 GG hergeleiteten demokratischen Partizipationsrechte.93 Partei-
en entfalten ihre Betätigung letztlich auf der Basis der politischen Grundrechte 
des Volkes.94 Im Vordergrund der Nominierungsfreiheit muss daher die Siche-
rung und Durchsetzung des Anspruchs der Bürgerinnen und Bürger „auf gleiche 
Teilhabe an der demokratischen Selbstbestimmung“ gem. Art. 20 Abs. 1, Abs. 2 GG 
und Art. 38 Abs. 1 GG stehen.95 Das ist die verfassungsrechtliche Aufgabe der 
Parteien, Art. 21 Abs. 1 GG.

8.2.3	 Gebot der demokratischen inneren Ordnung – Art. 21 Abs. 1 S. 3 GG

Um ihre Aufgabe erfüllen zu können, müssen Parteien ihr Recht zur Kandida-
tenbestimmung im Einklang mit dem verfassungsrechtlichen Gebot der demokra-
tischen inneren Ordnung gem. Art. 21 Abs. 1 S. 3 GG ausüben, das die Rechte 
der Parteien nach der Rechtsprechung des BVerfG (1966) „verfassungsimmanent 
beschränkt“.96

Das Gebot der demokratischen inneren Ordnung in Art. 21 Abs. 1 S. 3 GG 
ist auch als eine Vorkehrung des Verfassungsgebers zu verstehen, die einer ver-
schleierten Entrechtung von Frauen durch die innere Parteiorganisation und in-
terne Parteistrukturen entgegentreten und diese verhindern will – zur Sicherung 
der freiheitlichen Demokratie. Das Recht der Parteien zur Kandidatenaufstel-
lung umfasst kein Recht zur willkürlichen (Nicht)Nominierung. Das Nominie-
rungsrecht wird durch Art. 21 Abs. 1 S. 3 GG von vornherein beschränkt. Inso-
weit sind Freiheit, Gleichheit und Teilhabe der Mitglieder zu gewährleisten. Die 
Wahlrechtsgrundsätze müssen bei der Kandidatennominierung beachtet wer-
den, ebenso die Grundrechte der Mitglieder.97 Dazu zählt die Wahrung des 

92	 BVerfGE 41, 399, 416; 85, 264, 285.
93	 Vgl. BVerfGE 123, 267, 330; so bereits BVerfGE 89, 155, 182 – Maastricht.
94	 Kluth, in: Epping/Hillgruber, BeckOK GG. 41. Ed. 15.5.2019, Art. 21 Rn. 99.
95	 BVerfGE 123, 267, 330.
96	 BVerfGE 20, 56 Rn. 139 – Zweites Urteil zur Parteienfinanzierung.
97	 Jarass, in: Jarass/Pieroth, GG. Kommentar, 16. Aufl. 2020, Art. 21 Rn. 29 f.
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grundrechtsgleichen Rechts auf Chancengleichheit von Kandidatinnen, Art. 38 
Abs. 1 i. V. m. Art. 3 Abs. 2 GG.

Politische Parteien stehen nicht außerhalb der Verfassung, sie sind einge-
bunden in die Regelungen des Grundgesetzes – so das BVerfG schon 1952 in 
Bezug auf Art. 21 Abs. 1 S. 1 und S. 2 GG:98

„(…) die Parteien sind in die Verfassung eingebaut. Ein solcher Einbau enthält 
die Anerkennung, daß die Parteien nicht nur politisch und soziologisch, sondern 
auch rechtlich relevante Organisationen sind. Sie sind zu integrierenden Bestand-
teilen des Verfassungsaufbaus und des verfassungsrechtlich geordneten politischen 
Lebens geworden. Sie stehen daher nicht wie andere soziale Gebilde nur in einer 
verfassungsmäßig gesicherten Position dem Staate gegenüber.“

Parteien sind also keine privaten Dritten99 wie Privatunternehmen. Sie erfüllen 
auch keinen Selbstzweck, sondern müssen ihre in Art. 21 Abs. 1 GG normierte 
Aufgabe erfüllen. Ihrer verfassungsrechtlichen Aufgabe können Parteien aber 
nur dann nachkommen, wenn sie als „Transmitter“ zwischen den Bürgerinnen 
und Bürgern, also dem gesamten Volk, dessen gesellschaftspolitischen Vorstel-
lungen und dem zu wählenden Parlament wirken. Um dies zu gewährleisten, be-
grenzt Art. 21 Abs. 1 S. 3 GG die Parteienrechte verfassungsimmanent.

Daraus folgt: Die Nominierungsfreiheit ist so ausüben, dass erstens die de-
mokratischen Rechte der kandidierenden Personen nicht beeinträchtigt wer-
den  – dazu zählt das Recht auf Chancengleichheit der Kandidatinnen gem. 
Art. 38 Abs. 1 i. V. m. Art. 3 Abs. 2 GG. Zweitens müssen mithilfe der Kandida-
turen im Falle der Wahl die gesellschaftspolitischen Perspektiven der Bürgerin-
nen und Bürger im Parlament gleichmäßig Eingang finden können. Nur so kann 
der Anspruch auf gleichberechtigte demokratische Teilhabe und effektive Ein-
flussnahme mithilfe der gewählten Abgeordneten auch tatsächlich verwirklicht 
werden. Voraussetzung dafür ist notwendigerweise die gleichmäßige, paritäti-
sche Aufstellung von Kandidatinnen und Kandidaten in den Wahlvorschlägen 
der Parteien. Genau diesem Ziel dienen paritätische Regelungen in Wahlgeset-
zen wie zum Beispiel das Thüringer Paritätsgesetz. Sie gestalten die verfassungs-

98	 BVerfGE 1, 208 ff. Rn. 57.
99	 A. A. BayVerfGH, Urteil v. 26.3.2018 – Vf. 15-VII-16, Rn. 91, 123 f., 129, 131.
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rechtliche Aufgabe der Parteien im Rahmen des Gebots demokratischer innerer 
Ordnung gem. Art. 21 Abs. 1 S. 3 GG letztlich verfassungskonform aus und 
„tragen zur Verwirklichung von mehr Demokratie bei“.100 Aber selbst, wenn man 
einen Eingriff in Art. 21 Abs. 1 GG bejahen wollte, wäre dieser aus o. g. Grün-
den gerechtfertigt. Dagegen sprechen auch nicht die im Folgenden kurz ange-
rissenen „Gegenargumente“:101

8.3	 Irrelevanz mitgliedschaftsrelationaler Frauen- und Männerquoten
Eine „mitgliedschaftsrelationale Frauen- oder Männerquote“, die an den Frau-
en- und Männeranteil der Mitglieder einer Partei anknüpft, ist verfassungsrecht-
lich nicht relevant. Denn die Abgeordneten vertreten nicht die Angehörigen ih-
rer Partei, sondern das ganze Volk, also die Bürgerinnen und Bürger. Maßgeb-
lich ist daher allein der je hälftige Anteil der wahlberechtigten Bürgerinnen und 
Bürger102 und deren Anspruch auf gleichberechtigte demokratische Teilhabe 
und Selbstbestimmung, Art. 20 Abs. 1, Abs. 2, Art. 38 Abs. 1, Art. 3 Abs. 2 GG.

8.4	 Keine Ausnahme wegen mangelnder Realisierbarkeit
Aus Gründen der Verhältnismäßigkeit sind keine Ausnahmen unter dem Aspekt 
der mangelnden Realisierbarkeit paritätischer Vorgaben notwendig. Eine solche 
Regelung würde „unwillige“ Parteien lediglich zur Umgehung der paritätischen 
Nominierung verleiten. Schon die langjährigen Erfahrungen mit dem Parité-
Recht in Frankreich zeigen, dass paritätische Listen von allen Parteien erstellt 
werden können – wenn sie müssen. Nicht paritätisch besetzte Listen werden 
dort zu den Wahlen nicht zugelassen – ausnahmslos. Das französische Recht 
wirkt, die eingereichten Kandidatenlisten sind paritätisch besetzt, die mit Listen 
gewählten Parlamente nahezu paritätisch.103 Auch reaktionäre rechte Parteien 
wie Rassemblement National von Marine Le Pen beherrschen die paritätische 
Nominierung vorbildlich. Parität hat nichts mit der inhaltlichen Ausrichtung ei-
ner Partei zu tun. Es besteht kein Grund zu der Annahme, Parteien in Deutsch-
land seien weniger leistungsfähig als Parteien in Frankreich. Im Übrigen könn-

100	Hohmann-Dennhardt 2020b,10; Laskowski 2020a, 10.
101	Dazu näher Laskowski 2020b, 61 ff.
102	 Ebenso Hohmann-Dennhardt 2019, 5; Brosius-Gersdorf 2019.
103	 Deutscher Bundestag/Wissenschaftliche Dienste 2018, 17 ff., 19.
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ten Parteien auch Nichtparteimitglieder nominieren, um ggf. ihren Personalpool 
zu erweitern. Die Nominierung von Externen praktizieren Parteien in Deutsch-
land bereits heute.

8.5	 Ergebnisgleichheit
Dass Paritätsgesetze zu einer nahezu paritätischen Zusammensetzung der Par-
lamente führen würden, entspräche dem verfassungsrechtlich legitimierten Ziel 
des Gesetzes (s. o.) – das Ziel wird nicht dadurch verfassungswidrig, dass es tat-
sächlich erreicht wird. Ein (nahezu) paritätisch besetztes Parlament unter dem 
Aspekt der „Ergebnisgleichheit“ zu kritisieren, ist daher nicht nachvollziehbar.

Der Begriff „Ergebnisgleichheit“ geht im Übrigen auf die frühe arbeits-
rechtliche Judikatur des EuGH zur Zulässigkeit von Quotenregelungen im öf-
fentlichen Dienst zurück („Kalanke“, 1995)104, wonach Art. 2 Abs. 4 RL 76/207/
EWG nur Maßnahmen zur Förderung der Chancengleichheit, nicht aber zur 
Verwirklichung einer Ergebnisgleichheit erlaubte. In späteren Judikaten („Mar-
schall“ etc.) hat der EuGH darauf nicht mehr zurückgegriffen, stattdessen „Öff-
nungsklauseln“ für maßgeblich erachtet.105 Für die hier in Rede stehenden Re-
gelungen für Parlamentswahlen in Deutschland hat die arbeitsrechtliche Recht-
sprechung des EuGH keine Bedeutung.

8.6	 Abwägungsergebnis
Die Abwägung der betroffenen Rechtsgüter fällt deutlich zugunsten der o. g. 
verfassungsrechtlich legitimierten Ziele aus, die durch Art. 20 Abs. 1, Abs. 2, 
Art. 38 Abs. 1 und Art. 3 Abs. 2 GG gestützt werden – also zugunsten gesetz-
licher paritätischer Regelungen. Die Verhältnismäßigkeit ist zu bejahen.

9.	 Gebotenheit

Gesetzliche Paritéregelungen sind zudem geboten, um die tatsächliche Chan-
cengleichheit von Kandidatinnen und die gleichberechtigte demokratische Teil-
habe und effektive Einflussnahme der Bürgerinnen und Bürger nach mehr als 

104	 EuGH, C-450/93, Slg. 1995, I-3051.
105	 EuGH, C-409/95, Slg. 1997, I-6363, Rn. 29 ff., 33; zur EuGH-Rspr. s. Boysen, in: Münch/

Kunig, GG Bd. I, 7. Aufl. 2021, Art. 3 Rn. 171 f.
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70 Jahren in Bund und Ländern herzustellen und gesetzlich abzusichern, Art. 3 
Abs. 2 GG, Art. 20 Abs. 1, Abs. 2, Art. 28 Abs. 1, Art. 38 Abs. 1 GG. Es spricht 
nichts dafür, dass sich die politische Realität demnächst von selbst ändern wird. 
Eine rein formell-rechtliche Betrachtung, die die Wirklichkeit ausblendet, reicht 
nicht aus.106 Daher ist der Gesetzgeber gefordert.107

Es bedarf wirksamer, effektiver gesetzlicher Regelungen, um die Verfas-
sungsverstöße nach mehr als 70 Jahren schnellstmöglich zu beenden. Zwar steht 
dem Gesetzgeber grundsätzlich ein weiter rechtspolitischer Gestaltungsspiel-
raum zur Verfügung, der verfassungsrechtlich nur durch das Übermaßverbot und 
das Untermaßverbot begrenzt wird. Allerdings darf der Gesetzgeber offensicht-
lichen Fehlentwicklungen – wie hier seit 1949 – keinesfalls tatenlos zusehen und 
diese geschehen lassen. Er muss, so das BVerfG, effektiven Schutz ermöglichen.108 
Dies schließt Regelungen aus, die offensichtlich ungeeignet oder völlig unzu-
länglich sind, das gebotene Schutzziel zu erreichen. Ein wirkungsloser „Papier-
tiger“ würde gegen das Untermaßverbot verstoßen. Sanktionsbewehrte Regelun-
gen nach französischem Vorbild stellen hingegen effektive Regelungen dar, an 
denen sich die deutschen Gesetzgeber orientieren könnten.

10.	 Fazit und Ausblick

Paritätsgesetze entsprechen dem deutschen und europäischen Demokratiever-
ständnis. Sie stehen mit dem Grundgesetz und der Europäischen Menschen-
rechtskonvention in Einklang – und sichern die demokratische Legitimation 
von Wahlen (EGMR 2019).109 Die Entscheidungen der Verfassungsgerichte in 
Thüringen und Brandenburg führen zu einer Auslegung der Landesverfassung, 
die dahinter zurückbleibt, vor allem hinter dem Gehalt und Schutzniveau des 
Art. 3 Abs. 2 GG. Dadurch wird den Landesgesetzgebern letztlich verboten, was 

106	 A. A. BayVerfGH, Urt. v. 26.3.2018 – Vf. 15-VII-16 –, LS 1, Rn. 78 f. Der BayVerfGH 
verkennt insbesondere die Rspr. des BVerfG zu Art. 3 Abs. 2 S. 1 GG, vgl. BVerfGE 85, 
19; 92, 91, 109.

107	 Ebenso Landtag Brandenburg 2018, 32 f.; Laskowski 2019, 125; Laskowski 2020a, 14.
108	 Vgl. BVerfGE 125, 39, 78 f. m. w. N.
109	 EGMR (Zweite Sektion), Entscheidung v. 12.11.2019, Nr. 54893/18 – Metka Zevnik 

u. a./Slowenien – Slowenisches Wahlrecht, Verpflichtung zur Listung von mind. 35 % 
Frauen/Männern.
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ihnen nach Art. 3 Abs. 2 GG erlaubt ist. Diese Auslegung verstößt gegen das 
Grundgesetz und ist zu korrigieren.110 Die Entscheidungen von Weimar und 
Potsdam werden die paritätische Gesetzgebung in Deutschland lediglich verzö-
gern – aber nicht verhindern.
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